
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Vorarlberg 2008/07/07 314-
004/08

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.2008

Beachte

vgl zum Gesamten: BVA N/0046-BVA/02/2007-041; UVS OÖ VwSen-550278/4/Kl/Pe; Katharina Hahnl, Unrichtige

Auftraggeberfestlegungen und die Auswirkungen auf den Vergaberechtsschutz nach dem BVergG 2006, RPA 2006/118;

Glossen von Thomas Schwaiger in ZVB 2007/8 und RPA 2007, 143 Rechtssatz

Die angefochtene Zuschlagsentscheidung wurde am 13.06.2006 bekannt gegeben. Die 14-tägige Anfechtungsfrist

endete daher mit Ablauf des 27.06.2008. Der gegenständliche Nachprüfungsantrag wurde erst am 30.06.2008 beim

Unabhängigen Verwaltungssenat eingebracht, weshalb dieser zufolge der Bestimmung des § 10 Abs 1 lit b Vlbg

Vergabenachprüfungsgesetz unzulässig ist. An dieser Beurteilung vermag auch die Angabe des Auftraggebers in der

Mitteilung der Zuschlagsentscheidung nichts zu ändern, wonach ?die Vergabe nach Ablauf der Stillhaltefrist gemäß §

132 BVerG 2006 am 30.06.2008? beabsichtigt sei. Die Bestimmung des § 61 Abs 3 AVG gelangt nicht zur Anwendung,

da der Auftraggeber bei Bekanntgabe der Stillhaltefrist nicht hoheitlich fungiert. Dazu kommt noch, dass mit der

Novelle zum Vlbg Vergabenachprüfungsgesetz LGBl. Nr. 53/2006 die Stillhaltefrist und die Anfechtungsfrist für die

Zuschlagsentscheidung entkoppelt wurden; die gegenständliche Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung enthält zwar

eine Aussage über die Stillhaltefrist, jedoch nicht über die Anfechtungsfrist.

Zuletzt aktualisiert am

09.07.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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